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47. Verordnung: Tietän.tliche Untersuchungsgebuhren; .Ä.nderung. 

47. 
Verordnung des Landeshauptmannes vom 
26. Novemher 1980, mit der die Verordnung 
des Landeshauptmannes üher tieriirztlkhe 

Untersuchungsgehühren geändert wird 

Auf Grund der§§ 11 und 13 des Gesetzes betref· 
fend die Abwehr und 1~ilgung von Tierseuchen) 
RGBL Nr. 177/1909, in der Fassung der Bundesge· 
mze BGBI. II Nr. 348/1934, 441/1935, 128/1954 
und 331/1971 wird verordnet: 

Artikel I 

Dle Verordnung des Landeshauptmannes vo1n 

20. November 1979, LGBL für Wien Nr. 37 /1979, 
über tierärztliche Untersuchungsgebühren wJrd wie 
folgt geändert: 

L § 1 Abs. 1 und 2 liat zu lauten: 

0
§ 1. (1) Für die Durchführung einer amtstier

tirzdichen Untersuchung gemäß § t 1 des Gesetzes, 
RGBI. :\r. 177/1909, in der Fassung des Bundesge
setzes BGBL II Nr. 348/1934, in Verbindung mit 
der \lerordnung des Landeshauptmannes LGBJ. für 
Wien Nr. 11/1946 sind vom Versender bzw. Emp
fänger je 'fier zu entrichten: 

1. auf dem Zentralviehmarkt St. Marx und im 
städtischen Schlachthof: 

a) fur Rinder im 1\her von über 6 
Wochen , ....... . 

b) für Einhufer im 1\lter von über 6 
W'ochen. 

c) für Rinder und Einhufer im Alter 
bis zu 6 ~1ochen sowie Schweine .. 

d) für Schafe und Ziegen .. 
e) für Lämmer, Kitze und Ferkel _ .. 

2. in allen anderen Ein- und A.usladestel
Jen o 

Alter 

5,IC 

4,50 

2,80 
1,
c,so 

a) für Rinder und Einhufer 1m 
von über 6 Wochen ... 

b) für Rinder und Einhufer 1m 
. .. 24,90 

.A.lter 
bis zu 6 Wochen 

c) für Schweine 
d) für Ferkel . 
e) für Schafe, Ziegen, Kitze und Läm-

me-r. 
f) für Geflügel . 

2 

9,--
19,20 
&,80 

4,50 
0,50 

(2) Für Untersuchungen (Abs. 1) in den im 
Abschnitt IV Z 2 und 3 der Verordnung des Lan· 
deshauptmannes LGBI. für Wien Nr. l l/1946, in 
der Fassung der Verordnung LGBI. für Wien 
Nr. 31/1975 genannten Stellen außerhalb des in 
diesen Bestimmungen jeweils genannten Zeitrau
mes bzw. außerhalb der Betriebszeit des ?viarkt
und Schlachthofbetriebes St. Marx sind zusätzlich 
zu den Gebühren nach Abs, 1 zu entrichten: 

Xhill:og 

L je Kraftfahrzeug oder Waggon ...... 226, -

2. je Anhänger „ ....... „ . „ „ . „ .. 152,60" 

2. § 2 Abs. 1, 4 und 5 hat zu lauten: 

„§ 2. (1) Für die Durchführung der Vieh- und 
Fleischbeschau {tierärztliche Untersuchung vor und 
nach der Schlachtung einschließlich der bakteriolo
gischen Untersuchung, jedoch ohne Trichinen
schau) sind zu entrichten: 

1. im städtischen Schlachthof St. Marx: 
S.:kllmg 

a) für Rinder im Alter von über 6 
Wochen Je Tier ... , . , ..... , _ , . , .. 13,60 

b) für Pferde, Maultiere und Fohlen 
über 1 SO kg Lebendgewicht je Tier .. 13,60 

c) für Fohlen bis zu einem Lebendge· 
wicht von 150 kg, Esel und 
Schweine je Tier . . . . 8>50 

d) für Rinder im Alter bis zu 6 
Wochen, Schafe und Z1egen je Tier. 4,50 

e) für Kitze. Lämmer und Ferkel je 
Tier . . 2,-

f) für Geflügel je kg . . . . 0,20 

2. aullerhalb des städtischen Schlachtho· 
fes St. Marx: 

a) für Rinder und Einhufer im Alter 
vo-n über 6 Wochen je Tier . . 67,80 

b) für Rinder und Einhufer llfl Alter 
bis zu 6 Wochen je Tier , . . ... 19,20 

c) für Schweine je ~fier ... 45,20 

d) filr Ferkel je Tier .......... „ 9,-

e) für Schafe und Ziegen je Tier .. . .. 12,40 
f) für Lämmer und Kitze je 'fier 5.70 

(4) Für die Vornahme einer bakteriologischen 
Fleischuntersuchung hat der Eigentümer des Tieres 
eine Gebühr von 124,30 S zu entrichten, wenn vor 
der Beschau eine unzulässige Zerlegung des 
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